
 

 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

 

Achtung! 

Untersuchungsberechtigungsscheine gelten nur für Jugendliche unter 18 Jahren, die 
ihren Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg haben. 

Das Gleiche gilt, wenn die oder der Jugendliche seinen Hauptwohnsitz in einem an-
deren EU-Mitgliedstaat hat und in Baden-Württemberg arbeiten möchte. 

 

 

Merkblatt 
für die gesundheitliche Betreuung Jugendlicher  

nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

 

 

Kein Arbeitgeber darf Jugendliche, ob als Auszubildende oder als Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer, ohne ein ärztliches Gesundheitszeugnis beschäftigen. Vor dem Eintritt ins 
Berufsleben müssen Jugendliche sich daher von einer Ärztin oder einem Arzt gründlich auf 
ihren Gesundheitszustand untersuchen lassen. Die Untersuchung soll gewährleisten, dass 
die Jugendlichen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, denen sie gesundheitlich oder ent-
wicklungsmäßig nicht gewachsen sind. 

Ein Jahr nach Beginn der Arbeit muss eine Nachuntersuchung stattfinden, damit eventuelle 
Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit und die Entwicklung der Jugendlichen 
festgestellt werden können. 

 

Die Untersuchung kann bei jeder approbierten Ärztin oder jedem approbierten Arzt innerhalb 
Deutschlands stattfinden. Für Nachuntersuchungen ist die ursprüngliche Arztwahl nicht bin-
dend. 

 

Die Kosten einer ärztlichen Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz werden 
vom Land Baden-Württemberg nur erstattet, wenn 

a) die oder der Jugendliche seinen Hauptwohnsitz in Baden-Württemberg hat und bei Ab-
schluss der ärztlichen Untersuchung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Das 
Gleiche gilt, wenn die oder der Jugendliche seinen Hauptwohnsitz in einem EU-Mitglied-
staat hat und in Baden-Württemberg arbeiten möchte; 

b) die Ärztin oder der Arzt seine Kostenforderung über das Online-Portal Service-BW beim 
Regierungspräsidium Tübingen einreicht. 

 

Die untersuchende Ärztin oder der untersuchende Arzt kann seine Kosten geltend machen, 
für Untersuchungen an Jugendlichen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

1. für die ärztliche Untersuchung vor Eintritt in das Berufsleben (Erstuntersuchung), soweit 
die oder der Jugendliche nicht innerhalb der letzten 14 Monate von einer Ärztin oder 
einem Arzt untersucht worden ist. Bei einem Wechsel des Arbeitsgebers ist die 
Durchführung einer erneuten Erstuntersuchung nicht zulässig. Der neue Arbeits-
geber darf die oder den Jugendlichen jedoch erst beschäftigen, wenn ihm die Beschei-
nigung über die Erstuntersuchung und, falls seit der Aufnahme der ersten Beschäftigung 
ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung vorliegen; 
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2. für die vor Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres vorzunehmende erste Nachuntersu-
chung; 

3. für weitere Nachuntersuchungen nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten 
Nachuntersuchung (die gesetzliche Untersuchungspflicht endet mit Vollendung des 
18. Lebensjahres); 

4. für die von einer Ärztin oder einem Arzt angeordnete außerordentliche Nachuntersu-
chung; 

5. für eine Untersuchung auf Anordnung der Aufsichtsbehörde. 

 

Jede der vorstehend angegebenen ärztlichen Untersuchungen kann nur einmal durchge-
führt werden. Die Untersuchung muss vor Vollendung des 18. Lebensjahres abgeschlossen 
sein. 

 

Der Untersuchungsberechtigungsschein liegt in Baden-Württemberg online auf Service-BW 
vor. In der Arztpraxis liegt auch der erforderliche Untersuchungsbogen vor. Ein Vordruck mit 
dem Ergebnis der Untersuchung geht als „ärztliche Mitteilung“ an die Personensorgebe-
rechtigten. Die „ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber“ mit den Angaben, durch wel-
che Arbeiten die Ärztin oder der Arzt die Gesundheit der oder des Jugendlichen vorüberge-
hend oder dauerhaft gefährdet sieht, wird der oder dem Jugendlichen ebenfalls zur Weiter-
gabe ausgehändigt. 

 

Möchten Sie die Untersuchung in einem anderen Bundesland vornehmen lassen, muss die 
Ärztin oder der Arzt den Untersuchungsberechtigungsschein ebenfalls über das Online-Por-
tal Service-BW aufrufen. 

 

Der ausgefüllte Erhebungsbogen verbleibt bei der Ärztin oder dem Arzt. 

 

Zuständigkeiten: 

Zuständig für die Ausführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind die Landratsämter und 
die Regierungspräsidien. 

 

Zuständig für die Ausführung der Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz ist das 

 

Regierungspräsidium Tübingen 

Ref. 54.4 

Postfach 26 66 

72016 Tübingen 


